Überschussentwicklung/Überschussentstehung
Die vorsichtige Prämiekalkulation im Interesse der dauernden Erfüllbarkeit der Verpflichtungen ermöglicht dem Versicherer eine Überschussbeteiligung größeren Ausmaßes, wenn

1. die vorgesehenen Risikopämien nicht in voller Höhe verbraucht werden,

2. die Kapitalanlagen auf Grund der Sparprämien einen höheren Ertrag bringen als nur den jeweiligen Rechnungszins( z.Zt. 2,25%)

3. die in der Prämienkalkulation vorgesehenen Kostensätze nicht erreicht werden

Satzungsgemäß müssen mind. 90% dieser Überschusse an den Kunden zurückfließen. Aus Wettbewerbsgründen fließen aber idR zwischen 95 – 99% der Überschüsse zurück.

Wie wird dies nun im Detail durchgeführt?

Der Versicherer achtet auf eine verursachungsgerechte Verteilung der Überschüsse, damit keine Verträge im Bestand bevor- oder benachteiligt werden. Daher fasst er bestimmt Verträge zu Abrechnungs- und Gewinnverbänden zusammen.

Einem Abrechungsverband gehören immer vergleichbare Tarifformen, ohne Rücksicht auf die entsprechende Rechnungsgrundlagen an. (Kapitalversicherungen, Risikoversicherungen, Vermögensbildungsversicherungen, Rentenversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen) etc.
Unter Gewinnverbänden versteht man, dass vergleichbare Tarifformen mit unterschiedlichen Rechnungsgrundlagen innerhalb eines Bestandes zusammengefasst werden.

-> bei verschiedenen Gewinnverbänden einer einheitlichen Bestandsgruppe beachtet der Versicherer, dass die Überschusssätze einer sich aus den Rechungsgrundlagen ergebende Kopplung aufweisen.

Was heisst das? Wenn ein Gewinnverband beispielsweise Verträge mit 4% und mit 3%p.a. Rechnungszins inne hat und die derzeitige Überschussbeteiligung 5% beträgt, bekommen die Verträge mit 4% Rechnungszins 1%, die Verträge mit 3% bekommen weitere 2% gutgeschrieben.

Zurück zur Überschussentstehung nach Unterteilung der Hauptquellen:

Wie oben genannt, entstehen Überschüsse aus dem Risikoverlauf und aus dem Ergebnis der Kapitalanlagen. Diese Überschüsse ergeben den eigentlichen Überschuss, hieraus wird zu 80% (aus Kapitalanlagen) und zu 20% (aus dem Risikoverlauf)  der Überschuss bei Kapitalbildenden Versicherungen generiert.

Weitere Quellen sind:

1. Ergebnisse aus dem Kostenbereich (Aufwendungen für Abschluss und Verwaltung)

2. Ergebnisse aus der Stornoentwicklung 

3. Ergebnisse aus dem Rückversicherungsgeschäft

4. sonstige Ergebnisse (z.B. Steuerzahlungen, nichtversicherungstechnische Gewinne)

Wie geht es weiter mit dem Überschuss?

Der Gesamtüberschuss aus allen Überschuss- und Verlustquellen stellt nun den Rohüberschuss dar. Dieser wird wie folgt verwendet:

1. als Direktgutschrift unmittelbar zu Lasten des Jahresergebnisses (zu finden in der GuV: sonstige versicherungstechnische Aufwendungen)

2. als Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattungen

3. als Dividende auf das Aktienkapital (Versicherungsaktiengesellschaften)

4. als Zuweisung zu den Rücklagen (Eigenkapital des Versicherers)

Genauere Erklärung:

Direktgutschrift (
Die Überschussbeteiligung eines Lebensversicherungsvertrages kann seit 1984

in Form der Direktgutschrift oder Sofortgewinnbeteiligung zugeteilt werden.

Vom Bundesaufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV) ist diese Form der

Überschussbeteiligung in der Form vorgeschrieben, dass eine Direktgutschrift in Höhe von mindestens insgesamt 5 % Verzinsung des Deckungskapitals einschließlich der garantierten Verzinsung zu erteilen ist. Wenn beispielsweise 3,25 % Rechnungs- zins bereits berücksichtigt sind, erfolgen mindestens 1,75 % zusätzliche Gutschrift. Für nach dem 29.7.1994 abgeschlossene Lebensversicherungsverträge ist diese Form der Überschussbeteiligung nicht mehr zwingend vorgeschrieben, wird allerdings von der Mehrheit der Lebensversicherungsunternehmen weiterhin genutzt. Bei der Direktgutschrift handelt s sich um eine Überschussbeteiligung, die bereits vor der Feststellung des tatsächlichen Überschusses gewährt wird.

Durch die Direktgutschrift soll erreicht werden, dass der VN über den garan​tierten Rechnungszins hinaus praktisch so gestellt wird, dass er an einem Kapitalertrag des VR im Gesamtausmaß von mind. 5 % partizipiert.

Das bedeutet, dass im Rahmen d. Überschussbeteiligung bspw. bei einem Rechnungszins von 3 % eine Direktgutschrift mindestens 2 Prozentpunkten erfolgt. Dieser Prozentsatz be​zieht sich dann auf die für den Versicherungsnehmer vorhandenen Gutschriften in Form eines Deckungskapitals (auch für etwaige Bonusleistungen) und eines Überschussguthabens. Hierzu wird nicht erst das Jahresergebnis abgewartet. Die Gutschrift erfolgt unmittelbar zu Lasten des Jahresergebnisses.

Sie ist zwar keine Garantieleistung wie der Rechnungszins, ist aber mit hoher Wahrscheinlichkeit versehen.

Rückstellungen für Beitragsrückerstattungen (RfB) (
Die Lebensversicherer müssen die erzielten Überschüsse zum größten Teil wieder den Versicherten gutschreiben ( siehe oben mind. 90% idR zwischen 95-99%). In die Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB)

werden Überschussanteile eingestellt, die nicht im Wege der Direktgutschrift

ausgeschüttet werden. Bereits ein bis zwei Jahre vor der Fälligkeit der

Überschussanteile in einem bestimmten Geschäftsjahr wird die Höhe der

Beitragsrückerstattung festgelegt und im Geschäftsbericht ausgewiesen. Die RfB

werden dazu verwendet, eine über längere Zeit ausgeglichene Überschussbeteiligung

je Versicherungsvertrag sicherzustellen, weshalb die RfB erst mit einer zeitlichen

Verzögerung von rund zwei Jahren den Verträgen gutgeschrieben werden. Auf die

Bildung und die Höhe der RfB nimmt das Bundesaufsichtsamt für das

Versicherungswesen (BAV) Einfluss, damit hiermit kein Missbrauch betrieben werden

kann. Die RfB können ausnahmsweise bei finanziellen Schieflagen eines

Versicherungsunternehmens verwendet werden, jedoch nur mit Zustimmung des

BAV.

( um es an dieser Stelle nicht weiter zu verkomplizieren, brache ich erstmal ab. Wer weitere Details wünscht, kann sich an mich wenden.

Wie werden die Überschüsse nun gutgeschrieben?

Es gibt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für die Überschussbeteiligung:

1. Barauszahlung
Die Überschüsse werden vertragsbezogen jährlich bar ausgezahlt. Beachtet werden

muss dabei allerdings die Kapitalertragsteuerpflicht, die bei Verträgen mit weniger als

12 Jahren Laufzeit ausgelöst wird. Die Kapitalertragssteuer ist direkt vom Lebensversicherungsunternehmen abzuführen, soweit nicht ein Freistellungsauftrag

vorliegt.

2. Beitragsreduzierung
Die Überschüsse werden vertragsbezogen dazu verwendet, den Beitrag zu reduzieren. Diese Möglichkeit wird besonders bei Risikoversicherungen gerne gewählt. Bei kapitalbildenden Lebensversicherungen wird diese Art der Überschussverwendung nicht genutzt, da sie dem Sinn der Versicherung nicht entspricht.

3. Verzinsliche Ansammlung
Bei der kapitalbildenden Lebensversicherung wird häufig diese Form der Überschuss- beteiligung verwendet. Die Überschüsse werden angesammelt und verzinst und erhöhen die Versicherungsleistung zur Ablaufleistung, die je nach Laufzeit des Vertrages um ein Mehrfaches über der Versicherungssumme liegen kann.

4. Bonussystem
Bei diesem System wird die Überschussbeteiligung als Einmalbeitrag für eine erhöhte

Versicherungssumme entweder für den Todesfall oder für den Erlebensfall eingesetzt.

Die vertraglich vereinbarte Leistung und die insgesamt erzielten Boni ergeben

zusammen die im Versicherungsfall zu erbringende Leistung. Da jeder Bonus wie eine

beitragsfreie Versicherung selbst zum Überschuss beiträgt, erhöht sich der jährliche

Überschussanteil noch um einen zusätzlichen auf die bereits vorhandenen Boni

entfallenden Überschussanteil. Wird der Bonus genutzt, um die Todesfall-Leistung zu

erhöhen, so ist diese, abgesehen vom letzten Jahr der Laufzeit, deutlich höher als bei

der verzinslichen Ansammlung. Die Ablaufleistung ist aus diesem Grund geringfügig

niedriger.

5. Abgekürzte Versicherungsdauer
Die Überschussbeteiligung kann auch dazu eingesetzt werden, den Versicherungsvertrag bei Erreichen der vereinbarten Versicherungssumme durch Ansammlung der Sparbeiträge zuzüglich der verzinsten Überschussbeteiligungen vorzeitig zu beenden.

Sofern sich der Überschusssatz einmal ändern sollte, verändert sich bei der Überschussverrechnung nur die zu zahlende Prämie, während sich im anderen Fall der Versicherungsschutz erhöht oder vermindert. 

Im Falle der Herabsetzung des Satzes könnten sich daher Probleme bei einer Kreditabsicherung durch die Lebensversicherung ergehen. Hier müsste dann ggf. nachgebessert werden, wobei die Versicherer allerdings auf eine erneute Risikoprüfung für die nachträgliche Erhöhung der Versicherungssumme verzichten.

Abrufklausel (
Überschussguthaben können auch in der Weise zu einer früheren Leistungsfähigkeit führen, dass Abrufklausel der Versicherer eine vorzeitige Vertragsbeendigung wie eine (gebührenfreie) Ablaufbearbeitung durchführt, wenn das vorhandene Deckungskapital und die Überschussleistung zusammen minde​stens so hoch sind wie die Versicherungssumme (Abrufklausel).

Schlussüberschussanteil (
Schlussüberschussant. entstehen, wenn der Versicherer neben der laufenden Überschussbeteiligung  noch eine Zusatzleistung für den Fall anbietet, dass die

Versicherte Person den Ablauftermin erlebt. Hierfür gab es vor der Deregulierung Maximierungsvorschriften, um die Überschussbeteiligung nicht zu stark auf den Ab – lauf auszurichten:

•
jährliche Erhöhung des Schlussüberschussanteilfonds um höchstens 20 % der Gesamt- RfB- Zuführung;

•
Schlussüberschussanteil höchstens 6 % der Versicherungssumme (Rentenversicherungen: 6 % des Deckungskapitals zum Ablauf der Aufschubzeit) zzgl. 16 % der aus der laufenden Überschussbeteiligung zu erbringenden Leistung.

Seit der Deregulierung kann hier eher schon modifiziert werden, doch muß die laufende Überschussbeteiligung weiterhin Vorrang haben. Im allgemeinen wird der Schlussüberschussanteil wie folgt fällig (siehe Tabelle).
Eine Versicherung ist also nicht intransparent oder verschweigt euch Gewinne! Der Ansatz der Erklärung ist nur nicht einfach mal dahingesagt. Es spielen sehr viele gesetzliche Regelungen eine Rolle, sodass ein Versicherer auch nicht in die eigene Tasche wirtschaften kann…was ja von vielen immer behauptet wird.

